
 

Öffentliche Bekanntmachung   
 

Flurbereinigungsverfahren Künzelsau–Gaisbach (B19) 

Widmung bzw. Einziehung beschränkt öffentlicher Wege 

Die im Flurbereinigungsverfahren Künzelsau-Gaisbach (B 19) ausgewiesenen beschränkt öffent-

lichen Wege (Feld- und Waldwege) wurden mit der vorzeitigen Ausführung des Flurbereini-

gungsplanes am 31.01.2022 dem Verkehr endgültig überlassen. Damit gelten diese Wege für 

den Verkehr als gewidmet (§ 5 Abs. 6 Satz 1 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg vom 

11.05.1992, GBl. S. 330 für Baden-Württemberg). 

Außerdem wurden sonstige beschränkt öffentliche Wege (Wander- und Radwege), die nicht 

Bestandteil einer anderen öffentlichen Straße sind, als öffentliche Anlagen ausgewiesen.  

Es wird hiermit gemäß § 5 Abs. 6 Satz 2 und 3 des Straßengesetzes bekannt gemacht, dass mit 

dem oben genannten Zeitpunkt die endgültige Überlassung dieser Wege für den Verkehr erfolgt 

ist. 

Beschränkungen des Verkehrs auf bestimmte Benutzungsarten und Benutzungszwecke können 

dem beigefügten Auszug aus dem Textteil des Flurbereinigungsplans entnommen werden. 

Im Flurbereinigungsverfahren Künzelsau-Gaisbach (B 19) wurden alle im Flurbereinigungsplan 

nicht wieder ausgewiesenen öffentlichen Feld- und Waldwege mit der Ausführung des Flurbe-

reinigungsplans am 31.01.2022 dem Verkehr entzogen. Nach § 7 Abs. 5 Straßengesetz gelten 

sie somit ab diesem Zeitpunkt als eingezogen. 

Die ausgewiesenen beschränkt öffentlichen Wege und die eingezogenen Wege sind aus der 

beigefügten Kartenbeilage und aus den beigefügten Flurbereinigungsnachweisen Neuer bzw. 

Alter Bestand ersichtlich. 

Der Auszug aus dem Textteil des Flurbereinigungsplans, die dazugehörige Kartenbeilage und 

die betreffenden Flurbereinigungsnachweise Neuer und Alter Bestand (jeweils für beschränkt 

öffentliche Wege) können auf der Homepage der Stadt Künzelsau unter Flurbereinigungsver-

fahren Künzelsau–Gaisbach (B19), Widmung bzw. Einziehung beschränkt öffentlicher Wege, 

eingesehen werden. 

Künzelsau, 9. August 2022  

Stefan Neumann, Bürgermeister 

 

Tag der Veröffentlichung: 16. August 2022 
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